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Vorhofflimmern: Update zur therapeutischen Entscheidung

Rhythmus- oder Frequenzkontrolle

AMB 2020, 54, 77

Erstmals konnte in einer Interventionsstudie bei frühem Vorhofflimmern (Vofli) ein kleiner klinischer

Vorteil einer Rhythmus-erhaltenden gegenüber einer Frequenz-kontrollierenden Strategie

nachgewiesen werden. Dem Nutzen beim kombinierten primären Endpunkt „kardiovaskulärer Tod,

Schlaganfall oder Krankenhausaufnahme wegen Herzinsuffizienz und akutem Koronarsyndrom“, der

unseres Erachtens sehr störanfällig ist, steht jedoch ein deutlich höheres Risiko für unerwünschte,

therapieassoziierte Ereignisse gegenüber: Number needed to treat (NNT) 91 vs. Number needed to

harm (NNH) 29 über 2 Jahre. Die Indikation zur Rhythmuskontrolle sehen wir daher weiterhin

vorrangig bei Jüngeren, Patienten mit bestimmten kardialen Komorbiditäten und/oder starkem
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